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§ 6 KGG 1992 Sicherheitsleistung
 KGG 1992 - Konsulargebührengesetz 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Wenn die Einhebung der Konsulargebühren gefährdet oder wesentlich erschwert erscheint, hat die

Vertretungsbehörde die Durchführung der Amtshandlung von der Leistung einer entsprechenden Sicherheit

abhängig zu machen, außer wenn dies einen nicht wiedergutzumachenden Schaden für den Abgabenschuldner

zur Folge hätte.

2. (2)Österreichische Gerichte und Verwaltungsbehörden, die eine Vertretungsbehörde um die Vornahme einer

abgabepflichtigen Amtshandlung ersuchen, haben vom Abgabenschuldner die Leistung einer entsprechenden

Sicherheit für die zu entrichtenden Konsulargebühren und voraussichtlichen Auslagenersätze zu verlangen. Die

Art und die Höhe der geleisteten Sicherheit sind im Ersuchschreiben anzugeben.
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